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Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel I
§ 3 des Gesetzes über die Festsetzung der Hebesätze für die Real-

steuern für die Kalenderjahre 2007 bis 2011 und des Steuersatzes für 
die Grunderwerbsteuer vom 20. Dezember 2006 (GVBl. S. 1172) 
wird wie folgt gefasst:

„§ 3
Steuersatz für die Grunderwerbsteuer

(1) Der Steuersatz für die Grunderwerbsteuer für Rechtsvorgänge, 
die sich auf im Land Berlin belegene Grundstücke beziehen, beträgt 
5,0 vom Hundert.

(2) Der Steuersatz nach Absatz 1 ist auf Rechtsvorgänge anzu-
wenden, die ab dem 1. April 2012 verwirklicht werden.“

Artikel II
Dieses Gesetz tritt am 1. April 2012 in Kraft.

Berlin, den 14. März 2012

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Ralf W i e l a n d

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister
Klaus W o w e r e i t

Gesetz
zur Änderung des Gesetzes über die 

Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern 
für die Kalenderjahre 2007 bis 2011 und 

des Steuersatzes für die Grunderwerbsteuer
Vom 14. März 2012
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Auf Grund des § 16 Absatz 1 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), in Ver-
bindung mit § 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des Bauge-
setzbuchs in der Fassung vom 7. November 1999 (GVBl. S. 578), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. November 2005 (GVBl. 
S. 692), wird verordnet:

§ 1
Für das Grundstück Grundackerweg 6/8 im Bezirk Pankow, Orts-

teil Karow, für das das Bezirksamt neben anderen Grundstücken die 
Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen hat, tritt eine Verän-
derungssperre gemäß § 14 des Baugesetzbuchs ein.

§ 2
Je ein Übersichtsplan mit den Grenzen des räumlichen Geltungsbe-

reichs der Veränderungssperre liegt zur kostenfreien Einsichtnahme 
beim Bezirksamt Pankow von Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, 
Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Stadtplanung und Fachbereich 
Bauaufsicht, aus.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnach-
teile durch die Veränderungssperre (§ 18 Absatz 2 Satz 2 und 3 
des Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 18 Absatz 3 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.

§ 4
Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen lassen 

will, muss eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs innerhalb von 
zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich ge-
genüber dem Bezirksamt Pankow von Berlin geltend machen; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Nach 
§ 32 Absatz 2 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs wird 
die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Geset-
zes nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist unbeachtlich. Die Be-
schränkung des Satzes 1 gilt nicht, wenn die für die Verkündung die-
ser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt worden sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 13. März 2012

Bezirksamt Pankow von Berlin

Matthias K ö h n e
Bezirksbürgermeister

Jens-Holger K i r c h n e r
Bezirksstadtrat für 
Stadtentwicklung

Verordnung
über die Veränderungssperre XVIII-1/9 

im Bezirk Pankow, Ortsteil Karow
Vom 13. März 2012 
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